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RAT UND KOMMISSION

taxlex-EC 2007/81

Mehrwertsteuer: Beschluss des Rates
Eigenmittel der Europäischen Gemeinschaft

In seinem Beschluss vom 7. 6. 20071) über das
System der Eigenmittel der Europäischen Gemein-
schaft legt der Rat unter anderem fest, dass der gene-
relle Abrufsatz für die Mehrwertsteuer-Eigenmittel
mit 0,3% festgelegt wird (vgl Art 2 Abs 1 lit b iVm
Art 2 Abs 4 des Beschlusses). Für den Zeitraum
2007–2013 beträgt der Abrufsatz abweichend für
Österreich 0,225%, für Deutschland 0,15% und
für die Niederlande und Schweden 0,10%. Der Be-
schluss des Rates wurde mit 1. 1. 2007 wirksam.

taxlex-EC 2007/82

Mehrwertsteuer: Entscheidung des Rates
Vorsteuerabzug für gemischt genutzte Kfz

Mit seiner E v 18. 6. 2007 ermächtigt der Rat Ita-
lien abweichend von Art 168 der RL 2006/112/EG
den Abzug der Mehrwertsteuer auf Ausgaben für Kfz,
die nicht ausschließlich für geschäftliche Zwecke ver-
wendet werden, auf 40% zu begrenzen.2) Abwei-
chend von Art 26 Abs 1 lit a der RL 2006/112/EG
ist Italien zudem gehalten, die Nutzung von dem Un-
ternehmen des StPfl zugeordneten Kfz für den priva-
ten Bedarf nicht einer Dienstleistung gegen Entgelt
gleichzustellen, wenn für das Fahrzeug gemäß dieser
Entscheidung der Vorsteuerabzug eingeschränkt ist.

Die besagten Regelungen gelten für alle Kfz, die
gewöhnlich für die Beförderung von Personen oder
Gegenständen im Straßenverkehr eingesetzt werden,
mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr
als 3.500 kg und mit nicht mehr als acht Sitzplätzen
außer dem Fahrersitz. Von der Einschränkung des
Rechts auf Vorsteuerabzug ausgenommen, sind insbe-
sondere Ausgaben im Zusammenhang mit Fahrzeu-
gen, die zu den Betriebsmitteln des StPfl im Rahmen
der Ausübung seiner Tätigkeit gehören sowie für
Fahrzeuge, die vermietet, verleast, als Taxi oder von
Fahrschulen oder Handelsunternehmen eingesetzt
werden.

Die Geltungsdauer dieser Entscheidung endet am
Tag des Inkrafttretens der Gemeinschaftsvorschriften
zur Festlegung der Ausgaben im Zusammenhang mit
Kfz, bei denen der Vorsteuerabzug eingeschränkt ist,3)
spätestens jedoch am 31. 12. 2010.

Anmerkung: Begründet wird die abweichende
Regelung ua damit, dass sich die private Nutzung ei-
nes Kfz nur schwer mit Genauigkeit feststellen lässt.
Durch die in Rede stehende Regelung soll für den Be-
trag des Vorsteuerabzugs bei nicht ausschließlich für
geschäftliche Zwecke verwendeten Kfz bis auf einige
Ausnahmen ein pauschaler Satz festgelegt werden.

Um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, sollte pa-
rallel dazu das Erfordernis, auf die private Nutzung
eines Fahrzeugs Mehrwertsteuer abzuführen, ausge-
setzt werden, wenn das Fahrzeug der genannten Ein-
schränkung des Vorsteuerabzugs unterliegt.

URTEILE UND BESCHLÜSSE DES EUGH

taxlex-EC 2007/83

C-335/05, Rizeni Letoveho Provozu
Vorsteuererstattung an Unternehmer
aus Drittstaaten

Ausgangspunkt dieser Rs ist der steuerpflichtige
Dienstleistungsbezug des tschechischen Unterneh-
mens Rizeni Letoveho Provozu UR SP im Jahr 2002
in Deutschland. Hinsichtlich der bezahlten deutschen
Umsatzsteuer stellte das tschechische Unternehmen in
Deutschland einen Antrag auf Vorsteuererstattung,
welcher allerdings mit dem Argument abgelehnt wur-
de, dass im relevanten Bezugszeitraum 2002 gegen-
über der Tschechischen Republik keine für die Erstat-
tung erforderliche Gegenseitigkeit iSv Art 2 Abs 2 der
13. MwSt-RL4) bestand. Strittig war in diesem Zu-
sammenhang, ob die den Mitgliedstaaten gem Art 2
Abs 2 der 13. MwSt-RL eingeräumte Möglichkeit,
die Erstattung der Mehrwertsteuer an Steuerpflichtige
aus Drittstaaten von der Gewährung vergleichbarer
Vorteile im Bereich der Umsatzsteuern durch Dritt-
länder abhängig zu machen, auch im Verhältnis zu
Drittstaaten ausgeübt werden kann, die – wie im rele-
vanten Zeitraum die Tschechische Republik – sich als
Vertragsparteien des Allgemeinen Übereinkommens
über den Handel mit Dienstleistungen (General
Agreement on Trade in Services, GATS) auf dieMeist-
begünstigungsklausel des Art II Abs 1 des GATS be-
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Dr. Hannes Gurtner, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, ist Partner bei
Leitner + Leitner; Dr. Ines Hofbauer StB, ist Managerin bei Leitner + Leit-
ner und Lehrbeauftragte am Institut für Österreichisches und Internationa-
les Steuerrecht an der WU Wien; Priv.-Doz. DDr. Georg Kofler, LL.M.
(NYU), ist Assistenzprofessor im International Tax Program an der New
York University School of Law.
1) B des Rates v 7. 6. 2007 über das System der Eigenmittel der Europäi-

schen Gemeinschaften, ABl L 163/17 (23. 6. 2007).
2) E des Rates v 18. 6. 2007 zur Ermächtigung der Italienischen Repu-

blik, eine von Art 26 Abs 1 lit a und Art 168 der RL 2006/112/EG
über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem abweichende Regelung
anzuwenden, ABl L 165/33 (27. 6. 2007).

3) Vgl hierzu den Vorschlag der Kommission v 29. 10. 2004 für eine RL
des Rates zur Änderung der 6. MwSt-RL in Bezug auf das Recht auf
Vorsteuerabzug, ABl C 24/10 (29. 1. 2005).

4) Dreizehnte RL 86/560/EWG des Rates v 17. 11. 1986 zur Harmoni-
sierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatz-
steuern – Verfahren der Erstattung der Mehrwertsteuer an nicht im
Gebiet der Gemeinschaft ansässige Steuerpflichtige, ABl L 326/40
(21. 11. 1986).



rufen können. Den Schlussanträgen von GAMengoz-
zi5) folgend bejahte der EuGH in seinem Urteil vom
7. 6. 20076) diese Frage:

Art 2 Abs 2 [der 13. MwSt-RL] ist dahin auszulegen, dass
der dort verwendete Begriff „Drittländer“ alle Drittländer um-
fasst und dass diese Bestimmung die Befugnis und die Verant-
wortung der Mitgliedstaaten unberührt lässt, ihren Verpflich-
tungen aus völkerrechtlichen Verträgen wie dem Allgemeinen
Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistungen nach-
zukommen.

taxlex-EC 2007/84

C-434/05, Horizon College
Befreiung für Unterrichtsleistungen

Die RsHorizon College betrifft die Frage, ob die für
Unterrichtsleistungen und damit eng verbundene
Dienstleistungen vorgesehene Steuerbefreiung (Art 13
Teil A Abs 1 lit i und j der 6. MwSt-RL bzw seit
1. 1. 2007 Art 132 lit i und j der RL 2006/112) auch
für den Fall gilt, dass eine Lehreinrichtung (deren
schulischeZielsetzung anerkannt ist) anderen Lehrein-
richtungen bei ihr angestellte Lehrer zur Verfügung
stellt, um vorübergehende Engpässe beim Lehrper-
sonal auszugleichen. Nach dem Gestellungsvertrag
wurde den Lehrern die Arbeit zwar von der anderen
Einrichtung zugewiesen, das Gehalt des Lehrers wurde
jedoch weiterhin von der, die Lehrer zur Verfü-
gung stellenden Einrichtung gezahlt, die der anderen
Einrichtung die Selbstkosten ohne Gewinnaufschlag
in Rechnung stellte. Den Schlussanträgen von GA
Sharpston7) folgend, kam der Gerichtshof in seinem
U v 14. 6. 20078) zum Ergebnis, dass die Steuerbefrei-
ung unter folgendenVoraussetzungen zur Anwendung
gelangen kann:

1. Art 13 Teil A Abs 1 lit i [der 6. MwSt-RL] ist dahin
auszulegen, dass sich die Wendung „die Erziehung von Kin-
dern und Jugendlichen, den Schul- und Hochschulunterricht,
die Ausbildung, die Fortbildung oder die berufliche Umschu-
lung“ nicht darauf bezieht, dass ein Lehrer gegen Entgelt einer
von dieser Vorschrift erfassten Lehreinrichtung zur Verfügung
gestellt wird, in der er dann vorübergehend unter der Verant-
wortung der genannten Einrichtung Unterricht erteilt. Dies
gilt auch dann, wenn die, die Lehrkraft zur Verfügung stel-
lende Einrichtung selbst eine der Erziehung gewidmete Ein-
richtung des öffentlichen Rechts oder eine andere Einrichtung
mit von dem betreffenden Mitgliedstaat anerkannter vergleich-
barer Zielsetzung ist.

2. Art 13 Teil A Abs 1 lit i [der 6. MwSt-RL] in Verbin-
dung mit Art 13 Teil A Abs 2 [der 6. MwSt-RL] ist dahin
auszulegen, dass die entgeltliche Gestellung eines Lehrers an
eine Lehreinrichtung, in der dieser Lehrer dann vorübergehend
unter der Verantwortung der genannten Einrichtung Unter-
richt erteilt, eine von der Mehrwertsteuer befreite Tätigkeit
in Form von im Sinne dieser Vorschrift mit dem Unterricht
„eng verbundenen“ Dienstleistungen sein kann, wenn diese
Gestellung das Mittel darstellt, um unter den bestmöglichen
Bedingungen in den Genuss des als Hauptleistung angesehenen
Unterrichts zu kommen, und – was der nationale Richter zu
prüfen hat – folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

– Sowohl die Hauptleistung als auch die mit der Haupt-
leistung eng verbundene Gestellung werden von in Art 13
Teil A Abs 1 lit i genannten Einrichtungen erbracht, wobei ge-
gebenenfalls eventuell vom betreffenden Mitgliedstaat auf-
grund von Art 13 Teil A Abs 2 lit a aufgestellte Bedingungen
zu berücksichtigen sind.

– Die genannte Gestellung ist von solcher Art oder Quali-
tät, dass ohne Rückgriff auf eine derartige Dienstleistung keine
Gleichwertigkeit des Unterrichts der Zieleinrichtung und da-
mit des ihren Studierenden erteilten Unterrichts gewährleistet
wäre.

– Eine derartige Gestellung ist nicht im Wesentlichen dazu
bestimmt, zusätzliche Einnahmen durch eine Tätigkeit zu er-
zielen, die in unmittelbarem Wettbewerb mit der Mehrwert-
steuer unterliegenden gewerblichen Unternehmen durchge-
führt wird.
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C-445/05, Haderer
Befreiung für Unterrichtsleistungen

In der Rs Haderer geht es um die Frage, ob sich
die für Unterrichtsleistungen und damit eng verbun-
dene Dienstleistungen vorgesehene Steuerbefreiung
(Art 13 Teil A Abs 1 lit i und j der 6. MwSt-RL
bzw seit 1. 1. 2007 Art 132 lit i und j der RL
2006/112) auch auf die Erteilung von Unterricht
in einer Schule durch einen selbständigen Lehrer er-
streckt. Konkret unterrichtete Herr Haderer als freier
Mitarbeiter (ohne arbeitsrechtliches Beschäftigungs-
verhältnis) für das Land Berlin und wurde hierfür
auf Stundenbasis bezahlt. In teilweiser Abweichung
von den Schlussanträgen von GA Sharpston9) kommt
der EuGH in seinem U v 14. 6. 200710) zum Ergeb-
nis, dass die Steuerbefreiung unter gewissen Voraus-
setzungen zur Anwendung gelangen kann:

Unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens kann
die Umsatzsteuerbefreiung nach Art 13 Teil A Abs 1 lit j [der
6. MwSt-RL] für von einem Einzelnen mit dem Status eines
freien Mitarbeiters erbrachte Tätigkeiten, die in der Erteilung
von Schularbeitshilfe sowie Keramik- und Töpferkursen in Er-
wachsenenbildungseinrichtungen bestehen, nur dann gewährt
werden, wenn es sich bei diesen Tätigkeiten um die Erteilung
von Schul- oder Hochschulunterricht durch einen für eigene
Rechnung und in eigener Verantwortung handelnden Lehrer
handelt. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob
dies im Ausgangsverfahren der Fall ist.

Anmerkung: Die Anwendbarkeit der Befreiung
für „von Privatlehrern erteilten Schul- und Hochschul-
unterricht“ setzt nach Ansicht des Gerichtshofs nicht
unbedingt das Bestehen einer unmittelbaren Vertrags-
beziehung zwischen den Teilnehmern und dem Un-
terrichtenden in dem Sinn voraus, dass die Teil-
nehmer den Unterrichtenden unmittelbar bezahlen.
Um als „von Privatlehrern erteilter Unterricht“ quali-
fiziert werden zu können, ist es jedoch erforderlich,
dass Herr Haderer seine Tätigkeiten für eigene Rech-
nung und in eigener Verantwortung ausübt. Nach
Ansicht des Gerichtshofs spricht im gegenständlichen
Fall für das Vorliegen einer solchen Tätigkeit, dass
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5) Schlussanträge GA Mengozzi 15. 2. 2007, C-335/05, Rizeni Letoveho
Provozu.

6) EuGH 7. 6. 2007, Rs C-335/05, Rizeni Letoveho Provozu.
7) Schlussanträge GA Sharpston 8. 3. 2007, C-434/05, Horizon College

und C-445/05, Haderer.
8) EuGH 14. 6. 2007, Rs C-434/05, Horizon College.
9) Schlussanträge GA Sharpston 8. 3. 2007, C-434/05, Horizon College

und C-445/05, Haderer.
10) EuGH 14. 6. 2007, Rs C-445/05, Haderer.



Herr Haderer keinen Anspruch auf Fortzahlung der
Bezüge im Verhinderungsfall hat und er bei Ausfallen
der Kurse das Honorarrisiko trägt. Gegen eine derar-
tige Annahme spricht jedoch insbesondere der Um-
stand, dass Herr Haderer seine Leistungen aufgrund
von aufeinanderfolgenden Verträgen mit dem Land
Berlin erbrachte und er zudem einen Zuschuss zu
den Kosten seiner Krankenversicherung sowie eine
Urlaubsabgeltung erhielt. Eine abschließende Ent-
scheidung hat nach Ansicht des EuGH durch das vor-
legende Gericht zu erfolgen. Analog zur Ansicht des
EuGH erfasst nach Ansicht der österreichischen Fi-
nanzverwaltung die korrespondierende nationale Be-
freiungsvorschrift des § 6 Abs 1 Z 11 lit b UStG un-
ter dem Begriff „Privatlehrer“ Personal, das Unterricht
an öffentlichen Schulen oder umsatzsteuerbefreiten
Schulen erteilt, von diesen Einrichtungen beauftragt
wird und nicht angestellt ist.11)

taxlex-EC 2007/86

C-453/05, Ludwig
Untervermittlung von Krediten
grundsätzlich steuerfrei

In der Rs Ludwig geht es um die Frage, unter wel-
chen Voraussetzungen die Leistungen eines Vermö-
gensberaters, der Kredite vermittelte, von der Um-
satzsteuer befreit sind. Im gegenständlichen Fall
wurde ein selbständiger Vermögensberater für eine Fi-
nanzdienstleistungsgesellschaft tätig, nahm Kontakt
mit Kreditinteressenten auf und unterbreitete diesen
– nach entsprechender Analyse ihrer Vermögenssitua-
tion und diesbezüglicher Beratung – ein Kreditange-
bot, dessen Bedingungen die Finanzdienstleistungsge-
sellschaft zuvor mit der jeweiligen Bank ausgehandelt
hatte. Für seine Tätigkeit erhielt der Vermögensbera-
ter von der Finanzdienstleistungsgesellschaft eine Pro-
vision. Strittig war, ob es sich bei der Tätigkeit des
Vermögensberaters um eine steuerfreie Kreditvermitt-
lung handelt bzw ob für die Anwendung der Befrei-
ung ein Vertragsverhältnis zwischen dem Vermögens-
berater einerseits und dem Kreditnehmer oder der
Bank andererseits bestehen muss. Der Gerichtshof
kommt in seinem U v 21. 6. 200712) zu folgendem
Ergebnis:

1. Der Umstand, dass ein Steuerpflichtiger die Vermögens-
situation von ihm akquirierter Kunden analysiert, um ihnen
zu Krediten zu verhelfen, steht der Anerkennung einer von
der Steuer befreiten Leistung der Vermittlung von Krediten
iSv Art 13 Teil B lit d Nr 1 [der 6. MwSt-RL] nicht entgegen,
wenn die von diesem Steuerpflichtigen angebotene Leistung der
Vermittlung von Krediten im Licht der vorstehenden Ausle-
gungshinweise als die Hauptleistung anzusehen ist, zu der
die Vermögensberatung eine Nebenleistung ist, so dass sie das
steuerliche Schicksal der erstgenannten Leistung teilt. Es ist Sa-
che des vorlegenden Gerichts, festzustellen, ob dies in dem bei
ihm anhängigen Rechtsstreit der Fall ist.

2. Der Umstand, dass ein Steuerpflichtiger zu keiner der
Parteien eines Kreditvertrags, zu dessen Abschluss er beigetra-
gen hat, in einem Vertragsverhältnis steht und mit einer der
Parteien nicht unmittelbar in Kontakt tritt, schließt nicht aus,
dass dieser Steuerpflichtige eine von der Steuer befreite Leistung
der Vermittlung von Krediten iSv Art 13 Teil B lit d Nr 1 [der
6. MwSt-RL] erbringt.

Anmerkung: Mit dem gegenständlichen Urteil
stellt der EuGH klar, dass auch dann eine (uU steuer-
befreite) Vermittlungsleistung im umsatzsteuerlichen
Sinn vorliegt, wenn der Vermittler nicht gegenüber ei-
ner Partei des vermittelten Grundumsatzes tätig wird
bzw mit dieser in einem Vertragsverhältnis steht, son-
dern gegenüber einem an diesem Grundumsatz nicht
beteiligten Dritten. Ein Vertragsverhältnis zwischen
dem Vermittler und einer der Parteien des Grundum-
satzes ist nach Ansicht des Gerichtshofs nicht erfor-
derlich, da die im gegenständlichen Fall nach Art 13
Teil B lit d der 6. MwSt-RL (Art 135 Abs 1 der RL
2006/112) steuerbefreiten Umsätze durch die Art
der erbrachten Leistung, nicht aber durch Erbringer
oder Empfänger definiert werden. Im Ergebnis weicht
der EuGH mit seinem Urteil von der bisherigen
Rechtsprechung des BFH und der Auffassung der
deutschen Finanzverwaltung ab, wonach eine steuer-
freie Kreditvermittlung nur dann vorliegt, wenn
zwischen dem Kreditvermittler als leistendem Unter-
nehmer einerseits und dem Kreditgeber oder Kredit-
nehmer andererseits ein entgeltlicher Geschäftsbesor-
gungsvertrag besteht.13) Im Gegensatz zu Deutsch-
land wurde in Österreich von Ruppe14) bereits bisher
die Ansicht vertreten, dass eine Vermittlungsleistung
nicht nur dann vorliegt, wenn jemand es für einen
Auftraggeber übernimmt, einen Leistungsaustausch
zwischen diesem und einem Dritten zustande zu
bringen sondern auch dann, wenn er es übernimmt
einen Leistungsaustausch zwischen Dritten zustande
zu bringen.

taxlex-EC 2007/87

C-284/04, T-Mobile Austria und C-369/04,
Hutchison 3G
Versteigerung von UMTS-Lizenzen
unterliegt nicht der Mehrwertsteuer

In den Rs T-Mobile Austria GmbH und Hutchison
3G geht es um die Frage, ob die in Österreich (im No-
vember 2000) bzw im Vereinigten Königreich vorge-
nommene Versteigerung von UMTS-Lizenzen als ein
der Mehrwertsteuer unterliegender Vorgang anzuse-
hen ist. Die die Lizenzen erwerbenden Telekommuni-
kationsunternehmen machten geltend, dass die Ein-
räumung der UMTS-Lizenzen ein mehrwertsteuer-
pflichtiger Vorgang gewesen sei und waren daher
der Ansicht, dass sie aus dem zivilrechtlich vereinbar-
ten Preis einen Vorsteuerabzug vornehmen könnten.
Zu diesem Zweck verlangten sie die Ausstellung von
Rechnungen, in denen die Mehrwertsteuer aus die-
sem vereinbarten Preis herausgerechnet wird. Wie be-
reits GA Kokott15) in ihren Schlussanträgen verneint
auch der Gerichtshof in seinem U v 26. 6. 2007,16)
dass es sich bei der Versteigerung der UMTS-Lizen-
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11) Rz 879 UStR 2000.
12) EuGH 21. 6. 2007, Rs C-453/05, Ludwig.
13) Vgl BFH 9. 10. 2003, V R 5/03, BStBl II 2003, 958.
14) Ruppe, UStG3 § 3 a Tz 113.
15) Schlussanträge GA Kokott 7. 9. 2006, Rs C-284/04, T-Mobile Austria

und C-369/04, Hutchison 3G.
16) EuGH 26. 6. 2007, Rs C-284/04, T-Mobile Austria und C-369/04,

Hutchison 3G.



zen um einen der Mehrwertsteuer unterliegenden
Vorgang handelt:

Art 4 Abs 2 [der 6. MwSt-RL] ist dahin auszulegen, dass
die Zuteilung von Rechten wie Nutzungsrechten für Frequen-
zen des elektromagnetischen Spektrums zur Erbringung öffent-
licher Mobilfunkdienste durch die für die Frequenzzuteilung
zuständige nationale Regulierungsbehörde imWege der Verstei-
gerung keine wirtschaftliche Tätigkeit iS der betreffenden Be-
stimmung ist und folglich nicht in den Anwendungsbereich
der Sechsten Richtlinie fällt.

Anmerkung: Während GA Kokott in ihren
Schlussanträgen noch davon ausging, dass es sich bei
der Versteigerung der UMTS-Lizenzen zwar grund-
sätzlich um eine wirtschaftliche Tätigkeit iSd Art 4
der 6. MwSt-RL (Art 9 der RL 2006/112) handelt,
diese jedoch als Tätigkeit im Rahmen der öffentlichen
Gewalt nicht der MwSt unterliege, geht der EuGH
von vornherein vomNicht-Vorliegen einer wirtschaft-
lichen Tätigkeit aus. Dies deshalb, weil nach Ansicht
des Gerichtshofs die Versteigerung der UMTS-Lizen-
zen schon dem Grunde nach nicht als eine Nutzung
von Gegenständen zur nachhaltigen Erzielung von
Einnahmen angesehen werden kann. Mit dem betref-
fenden Zuteilungsverfahren übt die zuständige natio-
nale Behörde (in Österreich die Telekom-Control-
Kommission) ausschließlich eine ihr ausdrücklich üb-
ertragene Kontroll- und Regelungstätigkeit in Bezug
auf die Nutzung des elektromagnetischen Spektrums
aus. Die Zuteilung erweist sich somit als notwendige
Vorbedingung für den Zugang von Wirtschaftsteil-
nehmern zum Mobilfunkmarkt, stellt selbst jedoch
keine Teilnahme der zuständigen nationalen Behörde
an diesem Markt dar.

taxlex-EC 2007/88

C-363/05, JP Morgan Fleming Claverhouse
Verwaltung von Investmentfonds

Die Rs JPMorgan Fleming Claverhouse betrifft Fra-
gen zu der in Art 13 Teil B lit d Z 6 der 6. MwSt-RL
(seit 1. 1. 2007 Art 135 Abs 1 lit g der RL 2006/112)
vorgesehenen Steuerbefreiung für die Verwaltung von
durch die Mitgliedstaaten als solche definierten Son-
dervermögen. In dem in diesem Zusammenhang
bereits ergangenen U des EuGH in der Rs Abbey Na-
tional17) hat der Gerichtshof konkretisiert, welche Tä-
tigkeiten der Begriff der Verwaltung von Investment-
fonds umfasst und unter welchen Bedingungen Ver-
waltungsleistungen von der Mehrwertsteuer zu be-
freien sind, die Dritte einem Fonds erbringen. Im
Fall Abbey National ging es um offene Investment-
fonds in Form des Trusts und Investmentgesellschaf-
ten in Satzungsform. Im vorliegenden Verfahren stellt
sich nun die Frage, ob die Befreiung auch für be-
stimmte geschlossene Fonds gilt, nämlich die sog In-
vestment Trust Companies (ITC). Offene und geschlos-
sene Fonds unterscheiden sich im Wesentlichen da-
durch, dass sich das Kapital offener Fonds durch die
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen durch den
Fonds verändert, während geschlossene Fonds ein
gleichbleibendes Kapital haben. Anlassfall für die Vor-
lagefrage war der Umstand, dass nach nationalem bri-
tischem Recht solche geschlossenen Fonds wie ITC
nicht unter die gegenständliche Steuerbefreiung fal-

len, offene Fonds hingegen schon. Fraglich war in die-
sem Zusammenhang, wie weit die Definitionsbefug-
nisse der Mitgliedstaaten reichen und welche Grenzen
insbesondere der Grundsatz der Neutralität der Mehr-
wertsteuer ihnen dabei zieht. Den Schlussanträgen
von GA Kokott18) folgend kam der EuGH in seinem
U v 28. 6. 200719) zu folgendem Ergebnis:

1. Art 13 Teil B lit d Nr 6 [der 6. MwSt-RL] ist dahin
auszulegen, dass der Begriff „Sondervermögen“ in dieser Be-
stimmung auch die geschlossenen Investmentfonds wie die „In-
vestment Trust Companies“ (Investmentfondsgesellschaften)
umfassen kann.

2. Art 13 Teil B lit d Nr 6 [der 6. MwSt-RL] ist dahin
auszulegen, dass er den Mitgliedstaaten bei der Definition
der in ihrem Hoheitsgebiet angesiedelten Fonds, die für die
Zwecke der nach dieser Bestimmung vorgesehenen Befreiung
unter den Begriff „Sondervermögen“ fallen, ein Ermessen ein-
räumt. Bei der Ausübung dieses Ermessens müssen die Mit-
gliedstaaten jedoch sowohl das mit dieser Bestimmung verfolgte
Ziel beachten, das darin besteht, den Anlegern die Anlage in
Wertpapiere über Organismen für Anlagen zu erleichtern,
als auch den Grundsatz der steuerlichen Neutralität unter
dem Aspekt der Mehrwertsteuererhebung in Bezug auf die Ka-
pitalanlagegesellschaften übertragene Verwaltung von Sonder-
vermögen gewährleisten, das mit anderen Investmentfonds,
wie den in den Anwendungsbereich der RL 85/611/EWG
des Rates v 20. 12. 1985 zur Koordinierung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) in ihrer
durch die RL 2005/1/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates v 9. 3. 2005 geänderten Fassung fallenden Fonds,
in Wettbewerb steht.

3. Art 13 Teil B lit d Nr 6 [der 6. MwSt-RL] entfaltet in
dem Sinne unmittelbare Wirkung, dass sich ein Steuerpflichti-
ger vor einem nationalen Gericht darauf berufen kann, damit
eine mit dieser Bestimmung unvereinbare nationale Regelung
unangewandt bleibt.

Anmerkung: Eine Auslegung von Art 13 Teil B
lit d Nr 6 der 6. MwSt-RL (Art 135 Abs 1 lit g der
RL 2006/112), nach der die Verwaltung von offenen
Fonds, nicht aber die Verwaltung von geschlossenen
Fonds von der Mehrwertsteuer befreit wäre, liefe nach
Ansicht des Gerichtshofs dem Grundsatz der steuerli-
chen Neutralität zuwider, da die geschlossenen Fonds
keinen relevanten Unterschied aufweisen, welcher es
ausschließen würde, sie genau wie die offenen Fonds
als Sondervermögen iSd gegenständlichen Bestim-
mung einzuordnen.

taxlex-EC 2007/89

C-73/06, Planzer Luxembourg
Begriff der „Ansässigkeit“ für Zwecke
der Vorsteuervergütung

Die Rs Planzer betrifft Fragen zur Erstattung der
Mehrwertsteuer nach der 8. bzw 13. MwSt-RL. Hin-
tergrund der vorgelegten Fragen ist § 18 Abs 9 Satz 7
dUStG, wonach in Deutschland eine Vorsteuervergü-
tung für Beträge, die auf den Bezug von Kraftstoffen
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17) EuGH 4. 5. 2006, Rs C-169/04, Abbey National und Inscape Invest-
ment Fund.

18) Schlussanträge GA Kokott 1. 3. 2007, Rs C-363/05, JP Morgan Fle-
ming Claverhouse.

19) EuGH 28. 6. 2007, Rs C-363/05, JP Morgan Fleming Claverhouse.



entfallen, bei nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässi-
gen Unternehmern ausgeschlossen ist. Konkret ging
es im gegenständlichen Fall darum, dass eine luxem-
burgische Gesellschaft unter Beifügung einer den
Vorgaben der 8. MwSt-RL entsprechenden Beschei-
nigung (samt ihrer luxemburgischen UID-Nr) eine
derartige Vorsteuervergütung in Deutschland bean-
tragte. Die Finanzverwaltung versagte allerdings die
Erstattung mit der Begründung, dass der für die An-
sässigkeit maßgebliche Ort der Geschäftsleitung in
der Schweiz liege und der lediglich statutarische Sitz
in Luxemburg nicht ausreiche. Strittig war in diesem
Zusammenhang, ob die Finanzverwaltung an die vor-
gelegte Bescheinigung gebunden ist bzw sich daraus
zwingend die Ansässigkeit ergibt. Den Schlussan-
trägen von GA Trstenjak20) folgend, verneint der
EuGH in seinem U v 28. 6. 200721) eine zwingende
Bindung der Behörde an eine solche Bescheinigung
und kommt zu folgendem Ergebnis:

1. Die Art 3 Buchst. b und 9 Abs 2 [der 8. MwSt-RL]
sind dahin auszulegen, dass eine dem Muster in Anhang B die-
ser Richtlinie entsprechende Bescheinigung grundsätzlich die
Vermutung begründet, dass der Betreffende nicht nur in dem
Mitgliedstaat, dessen Steuerverwaltung ihm die genannte Be-
scheinigung ausgestellt hat, mehrwertsteuerpflichtig ist, son-
dern dass er dort auch ansässig ist.

Diese Bestimmungen bedeuten allerdings nicht, dass es der
Steuerverwaltung des Staates, in dem die Erstattung der Vor-
steuer beantragt wird, verwehrt wäre, sich bei Zweifeln an
der wirtschaftlichen Realität des Sitzes, dessen Anschrift in die-
ser Bescheinigung angegeben ist, zu vergewissern, ob diese Rea-
lität tatsächlich gegeben ist, indem sie auf die Verwaltungs-
maßnahmen zurückgreift, die die Gemeinschaftsregelung auf
dem Gebiet der Mehrwertsteuer hierzu vorsieht.

2. Art 1 Nr 1 [der 13. MwSt-RL] ist dahin auszulegen,
dass der Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit einer Gesellschaft
der Ort ist, an dem die wesentlichen Entscheidungen zur all-
gemeinen Leitung dieser Gesellschaft getroffen und die Hand-
lungen zu deren zentraler Verwaltung vorgenommen werden.

Anmerkung: Ansässigkeit iSd 8. und 13. MwSt-
RL setzt voraus, dass der betreffende StPfl über einen
Sitz bzw eine feste Niederlassung in dem jeweiligen
Staat verfügt.NachAnsicht des EuGH ist die Ansässig-
keit primär – jedochwiderlegbar – in demLand zu ver-
muten, von welchem eine entsprechende Bescheini-
gung ausgestellt wird. Die vom EuGH nachfolgend
aufgezählten Anhaltspunkte, die zur Widerlegung ei-
ner derartigen Vermutung herangezogen werden kön-
nen, entsprechen zum Teil jenen Kriterien, die für
Zwecke der Ertragsbesteuerung bei der Bestimmung
des Ortes der Geschäftsleitung einer Gesellschaft rele-
vant sind. Bei der Bestimmung des Sitzes der wirt-
schaftlichen Tätigkeit einer Gesellschaft ist nach Mei-
nung des Gerichtshofs dabei eine Vielzahl von Fakto-
ren zu berücksichtigen, und zwar in erster Linie der
statutarische Sitz, der Ort der zentralen Verwaltung,
der Ort, an dem die Führungskräfte der Gesellschaft
zusammentreffen, und der – gewöhnlich mit diesem
übereinstimmende – Ort, an dem die allgemeine Un-
ternehmenspolitik dieser Gesellschaft bestimmt wird.
Andere Elemente, wie der Wohnsitz der Hauptfüh-
rungskräfte, der Ort, an dem die Gesellschafter-
versammlung zusammentritt, derOrt, an dem die Ver-
waltungsunterlagen erstellt und die Bücher geführt
werden und der Ort, an dem die Finanz- und insb

die Bankgeschäfte hauptsächlich wahrgenommenwer-
den, können ebenfalls in Betracht gezogen werden.
Eine fiktive Ansiedlung in Form, wie sie für eine
„Briefkastenfirma“ oder für eine „Strohfirma“ charak-
teristisch ist, lässt sich demnach nicht als Sitz einstu-
fen. Zum Begriff der festen Niederlassung führt der
EuGH ergänzend zur bisherigen Judikatur22) aus, dass
bei Transporttätigkeiten zumindest ein Büro, in dem
Verträge abgefasst und die Entscheidungen der tägli-
chen Geschäftsführung getroffen werden können, so-
wie ein Stellplatz für Transportfahrzeuge erforderlich
sind. Eine feste Einrichtung, die nur dazu verwendet
wird, für dasUnternehmenTätigkeiten vorbereitender
Art oder Hilfstätigkeiten vorzunehmen, wie etwa das
Anwerben von Personal oder der Ankauf von für die
Durchführung der Unternehmenstätigkeit erforderli-
chen Sachmitteln, ist hingegen keine feste Niederlas-
sung. Obwohl der EuGH explizit nur zum Begriff
der Ansässigkeit iSv Sitz und feste Niederlassung nach
der 8. und 13. MwSt-RL Stellung nimmt, hat dies
wohl auch Gültigkeit für die gleichlautenden Begriffe
in der RL 2006/112 (zB Art 43, 56 und 195 ff ).23)

SCHLUSSANTRÄGE DER GENERALANWÄLTE

taxlex-EC 2007/90

C-379/05, Amurta
Diskriminierende Quellenbesteuerung von
Beteiligungserträgen von Körperschaften

Die portugiesische Gesellschaft Amurta erhielt
Gewinnausschüttungen von einer niederländischen
Gesellschaft, an der sie zu 14% beteiligt war. Hierauf
wurden in den Niederlanden 25% Quellensteuer ein-
behalten. Ein Abzug von Quellensteuern hätte in den
Niederlanden nicht vorgenommen werden müssen,
wäre Amurta zumindest iHv 25% beteiligt gewesen.
Hingegen beträgt die maßgebliche Beteiligungshöhe
zur Vermeidung eines Quellensteuerabzugs nur 5%,
wenn die Gewinnausschüttungen an einen in den
Niederlanden körperschaftsteuerpflichtigen Anteils-
eigner oder an ausländische Anteilseigner mit einer
festen Niederlassung in den Niederlanden, welcher
die Anteile zuzurechnen sind, geleistet werden. In sei-
nen Schlussanträgen v 7. 6. 2007 kommt GA Men-
gozzi zu folgendem Ergebnis:24)

1. Die Art 56 EG und 58 EG stehen einer nationalen Re-
gelung wie der im Ausgangsverfahren betroffenen – soweit diese
ohne Berücksichtigung der Wirkungen eventuell anwendbarer
Doppelbesteuerungsabkommen betrachtet wird – entgegen, die
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20) Schlussanträge GATrstenjak 19. 4. 2007, Rs C-73/06, Planzer Luxem-
bourg.

21) EuGH 28. 6. 2007, Rs C-73/06, Planzer Luxembourg.
22) EuGH 7. 5. 1998, Rs C-390/96, Lease Plan; EuGH 17. 7. 1997, Rs

C-190/95, Aro Lease; EuGH 20. 2. 1997, Rs C-260/95, DFDS;
EuGH 4. 7. 1985, Rs 168/84, Berkholz.

23) Vgl auch UFS 29. 11. 2006, RV/0444-G/05; weiters Pichler, Aktuelle
Judikatur des EuGH, UFS und BFH zur Vorsteuererstattung, SWK
(in Druck); Wiesinger/Wagner, Ansässigkeit, Sitz der wirtschaftlichen
Tätigkeit und feste Niederlassung in der Umsatzsteuer, SWI 2007,
314.

24) Schlussanträge GAMengozzi 7. 6. 2007, Rs C-379/05, Amurta
S.G.P.S.



Dividendenausschüttungen von Gesellschaften mit Sitz in den
Niederlanden an ebenfalls gebietsansässige Gesellschaften von
der Quellensteuer befreit, während sie Dividendenausschüt-
tungen an Gesellschaften, die in den Niederlanden weder über
einen Sitz noch über eine feste Niederlassung verfügen, dieser
Besteuerung unterwirft.

2. Für die Beantwortung der ersten Frage ist es ohne Be-
deutung, ob eine Gesellschaft, die in den Niederlanden weder
über einen Sitz noch über eine feste Niederlassung verfügt, auf
der Grundlage der Rechtsvorschriften ihres Wohnsitzlandes in
diesem in den Genuss einer unbeschränkten Anrechnung (Full
Credit) zum Ausgleich der niederländischen Dividendensteuer
kommt.

Anmerkung: Aus österr Sicht birgt die Rs Amurta
einige Brisanz, geht sie doch der Frage nach, ob – auf
die österr Rechtslage umgelegt – § 94a EStG dem
Gemeinschaftsrecht widerspricht. Gewinnausschüt-
tungen an bestimmte ausländische Anteilseigner wer-
den zwar insoweit bevorzugt behandelt, als eine Be-
freiung vom Kapitalertragsteuerabzug bereits ab einer
Mindestbeteiligungshöhe von 10% eintritt, wohinge-
gen inländische körperschaftsteuerpflichtige Anteils-
eigner eine Mindestbeteiligungshöhe von 25% (§ 94
Z 2 EStG) vorweisen müssen. Allerdings sind die
Schlussanträge des GA wohl analog auf das Kriteri-
um einer Mindestbehaltefrist im Fall von ausländi-
schen Anteilseignern übertragbar. Ebensolches gilt
für die abweichenden Anwendungsvoraussetzungen
zwischen der nationalen und der internationalen Be-
teiligungsertragsbefreiung (§ 10 Abs 1 und Abs 2
KStG). Diesbezüglich wurden in der Literatur schon
mehrfach gemeinschaftsrechtliche Bedenken erho-
ben.25) Zuletzt hat sich diesen Bedenken auch der
UFS Linz26) angeschlossen. Es bleibt abzuwarten,
ob sich der VwGH,27) dem diese UFS-Entscheidung
vorgelegt wurde, – allenfalls unter Berücksichtigung
der vorliegenden Rechtssache – ebenfalls auf acte clair
berufen wird.

taxlex-EC 2007/91

C-355/06, Van der Steen
Mehrwertsteuerliche Behandlung
eines Alleingesellschafters einer GmbH

In der Rs van der Steen geht es um die Frage,
ob ein Alleingesellschafter einer Ein-Mann-GmbH
überhaupt Unternehmereigenschaft begründet. GA
Sharpston verneint dies in ihren Schlussanträgen v
14. 6. 2007,28) sofern der Alleingesellschafter in Form
eines Arbeitsvertrags tätig wird:

Eine natürliche Person, die einem Steuerpflichtigen in
Ausübung eines Arbeitsvertrags Dienstleistungen erbringt, ist
in diesem Zusammenhang nicht selbst Steuerpflichtiger iSv
Art 4 Abs 1 [der 6. MwSt-RL], weil sie keine selbständige
wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Solche Dienstleistungen sind
im Gegenteil vom Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer
nach Art 4 Abs 4 derselben Richtlinie ausgeschlossen. In dieser
Hinsicht ist es unerheblich, ob der Arbeitgeber eine juristische
Person ist, deren Gesellschafter und/oder Geschäftsführer oder
sogar einziger Gesellschafter und einziger Geschäftsführer der
Arbeitnehmer auch ist, vorausgesetzt, dass die zwei Parteien
eine eigenständige Rechtspersönlichkeit mit der Fähigkeit, ei-
nen Arbeitsvertrag untereinander abzuschließen, besitzen
und tatsächlich einen solchen Vertrag geschlossen haben, in des-
sen Ausübung die Dienstleistungen erbracht werden.

Anmerkung: Nach Ansicht der GA wird ein im
Rahmen eines Arbeitsvertrags tätiger Alleingesell-
schafter-Geschäftsführer einer GmbH nicht selbstän-
dig und somit nicht unternehmerisch tätig, da er in
seiner Eigenschaft als Lohn- und Gehaltsempfänger
nicht im eigenen Namen, auf eigene Rechnung und
auf eigenes Risiko, sondern vielmehr im Namen,
auf Rechnung und Risiko der Gesellschaft handelt.
In seiner Eigenschaft als Lohn- und Gehaltsempfän-
ger trägt die betreffende Person somit kein selbständi-
ges wirtschaftliches Risiko. Die Ansicht der GA deckt
sich mit der österr Auffassung, da dort für Zwecke
der Bestimmung der Unternehmereigenschaft eben-
falls auf das Kriterium der Selbständigkeit abgestellt
wird. Nach der österr Rechtsprechung bzw der An-
sicht der Finanzverwaltung gilt dieses Kriterium als
erfüllt, wenn eine die 50% Grenze übersteigende Be-
teiligung oder eine Sperrminorität vorliegt.29) Fraglich
ist, ob auch bei einer Beteiligung zwischen 25% und
50% (ohne Sperrminorität) das Kriterium der Selb-
ständigkeit erfüllt ist, wenn die Leistung nicht im
Rahmen eines Arbeitsvertrags erbracht wird.

VORLAGEFRAGEN UND
VERTRAGSVERLETZUNGSVERFAHREN

taxlex-EC 2007/92

C-157/07, Krankenheim Ruhesitz am
Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH
Betriebsstättenverluste, Nachversteuerung
und EWR-Abkommen

In der Rs Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Se-
niorenheimstatt GmbH legt der BFH30) dem EuGH
erneut eine Frage zur Betriebsstättenverlustherein-
nahme vor:31)

1. Steht Art 31 des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum der Regelung eines Mitgliedstaates entgegen,
nach welcher ein, in dem einen Mitgliedstaat ansässiger und
dort unbeschränkt Steuerpflichtiger zwar nach einem Doppel-
besteuerungsabkommen von der Einkommensteuer befreite
Verluste aus in einer in einem anderen Mitgliedstaat belegenen
Betriebsstätte unter bestimmten Voraussetzungen bei der Er-
mittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte abziehen kann,

– nach der der abgezogene Betrag jedoch, soweit sich in ei-
nem der folgenden Veranlagungszeiträume bei den nach dem
Doppelbesteuerungsabkommen zu befreienden Einkünften
aus gewerblicher Tätigkeit aus in dem anderen Mitgliedstaat
belegenen Betriebsstätten insgesamt ein positiver Betrag ergibt,
in dem betreffenden Veranlagungszeitraum bei der Ermittlung
des Gesamtbetrags der Einkünfte wieder hinzuzurechnen ist,
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25) Vgl für viele Haslinger, SWI 2007, 175; W. Loukota, EG-Grundfrei-
heiten und beschränkte Steuerpflicht (2006) 267 ff; W. Loukota,
SWI 2004, 504 ff; Staringer, Beteiligungserträge im Körperschaftsteu-
errecht, in Bertl et al (Hrsg), Beteiligungen in Rechnungswesen und
Besteuerung (2004) 163 ff, Toifl, SWI 2002, 458 (466); Postl, ecolex
2004, 968 (968 ff ); D. Aigner, SWK 2004, S 1008 (S 1008 ff ).

26) UFS Linz 13. 1. 2005, RV/0279-L/04; vgl hierzu Aigner/Kofler, taxlex
2005, 49.

27) Az beim VwGH: 2005/14/0020.
28) Schlussanträge GA Sharpston 14. 6. 2007, Rs C-355/06, van der Steen.
29) Vgl auch Ruppe, UStG3 § 2 Tz 84 ff; Rz 184 UStR 2000.
30) BFH 29. 11. 2006 I R 45/05.
31) ABl C 129/5 f (9. 6. 2007).



– Letzteres allerdings dann nicht, wenn der Steuerpflich-
tige nachweist, dass nach den für ihn geltenden Vorschriften
des anderen Mitgliedstaates ein Abzug von Verlusten in ande-
ren Jahren als dem Verlustjahr „allgemein“ nicht beansprucht
werden kann, woran es fehlt, wenn ein Verlustabzug in dem
anderen Staat nach dessen Recht zwar allgemein eingeräumt
wird, jedoch in der konkreten Situation, in der sich der Steuer-
pflichtige befindet, unterbleibt?

2. Bejahendenfalls: Wirkt es sich auf den Ansässigkeitsstaat
aus, wenn die Verlustabzugsbeschränkungen in dem anderen
Mitgliedstaat (als dem Quellenstaat) ihrerseits gegen Art 31
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ver-
stoßen, weil diese den dort mit seinen Betriebsstätteneinkünf-
ten nur beschränkt Steuerpflichtigen gegenüber den dort unbe-
schränkt Steuerpflichtigen benachteiligen?

3. Weiterhin bejahendenfalls: Muss der Ansässigkeitsstaat
auf die Nachversteuerung der ausländischen Betriebsstätten-
verluste verzichten, soweit diese andernfalls in keinem Mit-
gliedstaat abgezogen werden können, weil die Betriebsstätte
im anderen Mitgliedstaat aufgegeben worden ist?

Anmerkung: Nach seinen Vorlagen in den Rs Lidl
BelgiumGmbH&Co. KG32) und Stahlwerk ErgsteWes-
tig GmbH33) beschäftigt sich die ebenfalls vom BFH
vorgelegte Rs Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Se-
niorenheimstatt GmbH mit Fragen der grenzüber-
schreitenden Verlustverwertung, konkret mit Fragen
der Nachversteuerung. Aus österr Sicht ist zudem
bemerkenswert, dass der BFH in seinem Vorlage-
beschluss von der Gemeinschaftsrechtswidrigkeit des
§ 102 Abs 2 Z 2 EStG ausgeht, der den Verlustabzug
bei betrieblich tätigen Betriebsstätten beschränkt StPfl
nur insoweit zugesteht, als der Verlust die übrigen Ein-
künfte im Verlustentstehungsjahr oder in einem der
folgenden Jahre übersteigt.34) Die Übereinstimmung
dieser Regelung mit dem Gemeinschaftsrecht wird
auch von der hA im Schrifttum bezweifelt.35)

taxlex-EC 2007/93

C-168/07, AXA Belgium
Steuerbefreiung für Zusammenschlüsse

In einem Vorabentscheidungsersuchen der Cour
d’appel de Bruxelles (Belgien) wird dem EuGH in
der Rs AXA Belgium folgende Frage vorgelegt:36)

Sind die Bestimmungen [der 6. MwSt-RL], insb Art 13
Teil A Abs 1 lit f, dahin gehend auszulegen, dass sie den Mit-
gliedstaaten erlauben, eine Steuerbefreiung nur dann zu ge-
währen, wenn die selbständigen Zusammenschlüsse von Perso-
nen ausschließlich Leistungen zugunsten ihrer Mitglieder unter
Ausschluss von Nicht-Mitgliedern erbringen?

taxlex-EC 2007/94

C-195/07, OTP Bank
Charakter einer Steuer als Mehrwertsteuer

Der ungarischeZalaMegyei Bíróság hat demEuGH
in der Rs OTP Bank folgende Fragen vorgelegt:37)

Ist die nach Art 24 der [ungarischen Beitrittsakte] an-
wendbare Bestimmung des Kapitels 4 Nr 3 lit a des Anhangs
X dieser Beitrittsakte, wonach „Ungarn bis einschließlich
31. 12. 2007 die lokalen Unternehmenssteuerermäßigungen
[gemeint sind Gewerbesteuerermäßigungen] von bis zu 2%
der Nettoeinnahmen der Unternehmen anwenden [kann],
die von den Gebietskörperschaften gem Art 6 und Art 7 des

Gesetzes C von 1990 über Kommunalsteuern . . . für einen be-
grenzten Zeitraum gewährt wurden“, dahin auszulegen, dass

Ungarn eine vorübergehende Befreiung zur Beibehaltung
der Gewerbesteuer erhielt oder dass

der Beitrittsvertrag dadurch, dass er die Möglichkeit vor-
sieht, Gewerbesteuerermäßigungen beizubehalten, Ungarn
(vorübergehend) das Recht zuerkannt hat, auch Steuern mit
dem Charakter einer Gewerbesteuer beizubehalten?

Für den Fall, dass die erste Frage verneint wird, legt das
Gericht außerdem folgende Frage vor: Welche Kriterien müssen
nach richtiger Auslegung [der 6. MwSt-RL] erfüllt sein, damit
eine Steuer nicht den Charakter einer Umsatzsteuer iSv Art 33
der Sechsten Richtlinie hat?

taxlex-EC 2007/95

C-162/07, Ampliscientifica und Amplifin
Umsatzsteuerliche Organschaft

Der italienische Corte Suprema di Cassazione (Ita-
lien) hat dem EuGH in der Rs Ampliscientifica und
Amplifin folgende Fragen zur umsatzsteuerlichen Or-
ganschaft vorgelegt:38)

Ist Art 4 Abs 4 Unterabs. 2 [der 6. MwSt-RL] als eine
Vorschrift, die nicht hinreichend klar gefasst ist und den Mit-
gliedstaaten die Durchführung der dort vorgesehenen Regelung
in besonderen Fällen eines wirtschaftlichen, finanziellen oder
rechtlichen Verbundenseins verschiedener Steuerpflichtiger ge-
stattet oder aber als eine Vorschrift auszulegen, die hinreichend
klar gefasst ist und somit verlangt, dass die Anwendbarkeit der
Regelung in allen Fällen des dort beschriebenen Verbunden-
seins vorgesehen wird, wenn der Mitgliedstaat sich für den Er-
lass einer solchen Regelung entscheidet?

Unabhängig von der Beantwortung der vorstehenden Fra-
ge: Ist die Festlegung zeitlicher Beschränkungen dergestalt, dass
das Verbundensein als Voraussetzung für die Anwendung der
Regelung während eines erheblichen Zeitraums bestanden ha-
ben muss, ohne dass die betroffenen Steuerpflichtigen nachwei-
sen können, dass die Herstellung der Bindung auf einem ver-
nünftigen wirtschaftlichen Grund beruht, ein im Hinblick auf
die Ziele der Richtlinie und die Beachtung des Rechtsmiss-
brauchsverbots unverhältnismäßiges Mittel? Verstößt diese Re-
gelung jedenfalls gegen den Grundsatz der Neutralität der
Mehrwertsteuer?

taxlex-EC 2007/96

C-174/07, Kommission/Italien
Klage gegen Italien wegen Steueramnestie

Die Europäische Kommission hat gegen Italien
wegen der Ausweitung einer MwSt-Steueramnestie
auf das Jahr 2002 Klage beim EuGH eingebracht.39)
Die Kommission beantragt,
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32) BFH 28. 6. 2006, I R 84/04.
33) BFH 22. 8. 2006, R 116/04; s dazu bereits Schwenke, Anmerkungen

zum Vorlagebeschluss des BFH an den EuGH vom 22. 8. 2006 –

I R 116/04, IStR 2006, 818 (818 ff ).
34) Siehe zB Rz 8059 EStR 2000.
35) Siehe aus dem jüngeren Schrifttum zB Tumpel, SWI 2001, 55 (55 ff );

Hruschka/Bendlinger, SWI 2003, 271 (271 ff ); Doralt/Ludwig, EStG9

(2005) § 102 Tz 37.
36) ABl C 129/8 (9. 6. 2007).
37) ABl C 129/11 (9. 6. 2007).
38) ABl C 140/10 (23. 6. 2007).
39) ABl C 140/12 (23. 6. 2007).
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festzustellen, dass die Italienische Republik dadurch, dass
sie mit Art 2 Abs 44 des Gesetzes Nr 350 vom 24. Dezember
2003 (Haushaltsgesetz 2004) die in den Art 8 und 9 des Geset-
zes Nr 289 vom 27. Dezember 2002 (Haushaltsgesetz 2003)
vorgesehene Steueramnestie auf das Jahr 2002 ausgedehnt hat
und dass sie ausdrücklich und allgemein vorgesehen hat, auf
die Ermittlung der im Besteuerungszeitraum 2002 getätigten
steuerbaren Umsätze zu verzichten, gegen ihre Verpflichtungen
aus Art 2 Abs 1 lit a, c und d und aus den Art 193 bis 273 des
Titels XI der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. No-
vember 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem,
durch die die Art 2 und 22 [der 6. MwSt-RL] ab 1. Januar
2007 aufgehoben und ersetzt worden sind, in Verbindung
mit Art 10 des EG-Vertrags verstoßen hat.

Anmerkung: Italien hat in dem angesprochenen
Gesetz ausdrücklich und allgemein vorgesehen, auf

die Ermittlung der in mehreren Besteuerungszeiträu-
men getätigten steuerbaren Umsätze zu verzichten,
wenn der Steuerpflichtige einen bestimmten Pau-
schalbetrag zahlt. Dieser Verzicht stört nach Ansicht
der Kommission nicht nur das Funktionieren des ge-
meinsamen MwSt-Systems, sondern verstößt auch
gegen den Grundsatz der Neutralität der Mehrwert-
steuer. Mit der gegenständlichen Klage geht die Kom-
mission gegen die Ausdehnung der Steueramnestie
auf das Jahr 2002 vor, bereits gegen das ursprüngliche
Gesetz (betreffend das Jahr 2003) wurde von der
Kommission eine Klage eingebracht.40)

40) Rs C-132/06, Kommission/Italien; siehe ABl C 108/11 (6. 5. 2006).


